
Stellungnahme der Initiative für Kinder und Jugendliche (IKJ) zum 

Sitzungsthema des Gemeinderates am 11.11.2019 
 

Zu den veröffentlichten Sitzungsunterlagen nimmt die IKJ zu folgendem Thema Stellung: 

4. Kindertagesbetreuungseinrichtungen - Unterlagen 165/2019 
 

Auch dieses Jahr möchten wir als Vorstand der IKJ zum oben genannten Tagungsordnungspunkt 

Stellung nehmen. Da zwei unserer Vorstände ebenfalls als Elternbeirat über die neuen Beiträgen 

informiert worden sind, hatten wir daher die Zeit vorab Fragen zu stellen und konnten uns so 

Gedanken für diese Mail zu machen.  

Nach Sichtung der offiziellen Unterlagen bieten wir Sie nun aber, die Unterlagen genau zu 

prüfen und gegebenenfalls Punkte in der Satzung anzupassen.  

Die genaue Erklärung warum folgt untenstehend. 

Zum Zeitpunkt als Elternbeirat war uns klar, dass Kosten gedeckt werden müssen und wir stehen 

immer noch dahinter, dass die sehr gute Arbeit der Erzieher entsprechend bezahlt werden muss. 

Auch die neue Regelung einer Anmeldegebühr für die Krippenkinder ist für uns nachvollziehbar.  

Das einzige, was wir uns wünschen würden ist, dass die schon mehrmals nachgefragte Regelung, die 

Beiträge nach Gehalt der Eltern zu berechnen, wenigstens geprüft und als Alternative vorgestellt wird.  

Nun haben wir am Freitag die offiziellen Unterlagen auf der Homepage der Stadt Heimsheim 

angeschaut und für uns gravierende Übernahmefehler in verschiedenen Teilen der Dokumente beim 

Ganztagesbereich entdeckt. 

Das zweite Dokument für die Erklärung der Elternbeiräte hat dort die Rechnung für ein Kind mit dem 

jeweiligen Zuschlag der Betreuungstage aufgeführt. 

Beim dritten Dokument "Anpassung der Gebühren" wurden die Gesamtkosten der Betreuung für ein 

Kind bei der Zeile Zuschlag zu den 30 Stunden aufgeführt. 

Beim viertem Dokument "Gebührenfassung zur Beschlussfassung" wurde bei der Aufschlagzeile der 

Gesamtbetrag gelassen, aber der Zusatz "zusätzlich zu den 30 Stunden" vergessen. 

Für uns - zumindest verstehen wir es so - bedeutet dies, dass die Regelung die Gebühren auch im 

Ganztagsbereich nach Kindern unter 18 Jahren in der Familie zu berechnen entfällt und jedes Kind so 

dort den gleichen Betrag bezahlen muss. Die Staffelung nach Anzahl der Kinder ist damit in der 

Beschlussvorlage - und nur dort - ausgehebelt. 

Daher bitten wir Sie, die Unterlagen nochmals zu prüfen und gegebenenfalls vor der Abstimmung 

anzupassen.  

Bei Fragen dürfen Sie sehr gerne auf mich zu kommen. Zusätzlich haben wir Ihnen eine kleine 

Dokumentation mit angehängt. 

Vielen Dank dafür das Sie sich die Zeit nehmen diesen Hinweis zu lesen! 

Mit freundlichen Grüßen 

im Namen des Vorstands der IKJ 

Nastassja Schmidt 

 



Auszug aus dem Dokument des Elternbeirat  

 

 

 

Auszug aus dem dritten Dokument - die Erklärung 

 

 

 

 

 



Auszug aus dem viertem Dokument zur Beschlussfassung 

 

 

 

 



 

Auszug aus der derzeitigen Satzung 

 

 

 


